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Regeste

Anfechtung des Gerichtsstands (Art. 41 Abs. 2 StPO)

Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

E. 2
Die Gerichtsgebühr von Fr. 200.– wird dem Beschwerdeführer auferlegt.

Bellinzona, 7. August 2024

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Zustellung an

- A. - Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen, Untersuchungsamt St. Gallen (unter
Beilage einer Kopie der Beschwerde [mitsamt Beilagenverzeichnis]) -
Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau (unter Beilage einer Kopie der Beschwerde
[mitsamt Beilagenverzeichnis])

Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Entscheid ist kein ordentliches Rechtsmittel gegeben.
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